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Regeste

Regeste Art. 127 Abs. 5 StPO; Geltungsbereich des Anwaltsmonopols bei der Verteidigung
der beschuldigten Person; abweichende kantonale Bestimmung für die Verteidigung im
Übertretungsstrafverfahren. Der in Art. 127 Abs. 5 erster Teilsatz StPO definierte
strafprozessuale Monopolbereich gilt für die berufsmässige sowie die nicht berufsmässige
Verteidigung (E. 1.2.3). Der Gestaltungsspielraum der Kantone für abweichende
Regelungen im Übertretungsstrafverfahren im Sinne von Art. 127 Abs. 5 zweiter Teilsatz
StPO wird nach den bundesrechtlichen Vorgaben durch die Anforderungen von Art. 127
Abs. 4 StPO beschränkt (E. 1.6.2). Soll die nicht berufsmässige Vertretung durch
Nichtanwälte im Übertretungsstrafverfahren zugelassen werden, braucht es eine kantonale
Bestimmung von hinreichender Klarheit (E. 1.6.3).

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe sein Recht auf Verteidigung gemäss Art. 6
Ziff. 3 EMRK , Art. 32 Abs. 2 BV , Art. 127 Abs. 4 und 5 StPO und Art. 9 BV in
Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 des Anwaltsgesetzes des Kantons St. Gallen vom 11.
November 1993 (AnwG/SG; sGS 963.70) verletzt, indem sie seinen Stiefvater B. nicht als
Verteidiger zugelassen habe.

E. 1.2.1
Die beschuldigte Person kann im Strafverfahren zur Wahrung ihrer Interessen grundsätzlich
einen Rechtsbeistand ihrer Wahl bestellen ( Art. 127 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 StPO , Art.
32 Abs. 2 BV , Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 14 Abs. 3 UNO-Pakt II [SR 0.103.2]).
Das Recht auf freie Verteidigerwahl ist nicht unbeschränkt. Vorbehalten bleiben die
strafprozessualen und berufsrechtlichen Vorschriften und Zulassungsvoraussetzungen
(Urteil 1B_59/2018 vom 31. Mai 2018 E. 2.4 mit Hinweisen).

E. 1.2.2
Nach Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und
Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 (BGFA; SR 935.61)
berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben
abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im
Übertretungsstrafverfahren. Die nach dem ersten Teilsatz von Art. 127 Abs. 5 StPO zur
Verteidigung berechtigten Anwältinnen und Anwälte sind Anwältinnen und Anwälte, die in
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind ( Art. 4 BGFA ) sowie nach den
Vorgaben von Art. 21 ff. BGFA Anwältinnen und Anwälte aus den Mitgliedsstaaten der EU
oder der EFTA. Ferner bleibt nach Art. 3 Abs. 2 BGFA das Recht der Kantone gewahrt,
Inhaberinnen und Inhaber ihres kantonalen Anwaltspatentes vor den eigenen



Gerichtsbehörden Parteien vertreten zu lassen.

E. 1.2.3
Während die zivilprozessuale Regelung den Monopolbereich gemäss Art. 68 Abs. 2 ZPO
auf die berufsmässige Parteivertretung begrenzt, ist eine entsprechende Beschränkung nach
Art. 127 Abs. 5 StPO für die Verteidigung der beschuldigten Person nicht vorgesehen.
Selbst wenn keine berufsmässige Vertretung vorliegt, kann die beschuldigte Person nicht
irgendeine Person zu ihrer Verteidigung bestimmen (WALTER FELLMANN,
Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 824). BGE 147 IV 379 S. 382 Der in Art. 127 Abs. 5 erster
Teilsatz StPO definierte strafprozessuale Monopolbereich gilt für die berufsmässige sowie
die nicht berufsmässige Verteidigung. Der Vorbehalt zugunsten nach BGFA zugelassener
Anwälte ergibt sich aus der Wichtigkeit der Funktion der Verteidigung (vgl. Botschaft vom
21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1177)
und dient dem Interesse des Publikums wie auch der Rechtspflege (vgl. BGE 120 Ia 247 E.
3b S. 251).

E. 1.2.4
Der im zweiten Teilsatz von Art. 127 Abs. 5 StPO vorgesehene Vorbehalt zugunsten des
kantonalen Rechts im Bereich des Übertretungsstrafrechts ermöglicht es den Kantonen, in
diesem Bereich auch Nichtanwälte zuzulassen (BBl 2006 1085, 1177). Der zweite Teilsatz
knüpft an frühere kantonale Regelungen an, die zum Beispiel den Vertretern von
Rechtsschutzversicherungen ermöglichten, ihre Klienten in Übertretungsstrafsachen vor
Gericht zu vertreten (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO],
Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 7 zu Art. 127 StPO ). Abweichende kantonale
Bestimmungen können die Verteidigung durch andere Auftragnehmer oder kein Monopol
vorsehen, sofern die Anforderungen von Art. 127 Abs. 4 StPO gewahrt sind
(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, Rz. 973).

E. 1.2.5
Im Kanton St. Gallen ist die den Rechtsanwälten und Rechtsagenten vorbehaltene Tätigkeit
in Art. 10 f. AnwG/SG geregelt. Gemäss Art. 10 Abs. 1 AnwG/SG ist die berufsmässige
Vertretung vor Strafuntersuchungsbehörde und Gericht dem in einem kantonalen
Anwaltsregister eingetragenen Rechtsanwalt vorbehalten, soweit das AnwG/SG nichts
anderes bestimmt. Der Rechtsagent mit Bewilligung zur Berufsausübung ist insbesondere
als Vertreter im Strafprozess zugelassen, wenn ein Strafbescheid zulässig ist (Art. 11 Abs. 1
lit. b Ziff. 1 AnwG/SG). In Art. 12 Abs. 1 AnwG/SG werden die Ausnahmen zur
vorbehaltenen Tätigkeit geregelt. Nach lit. a-d dieser Bestimmung sind als Vertreter
Verbands- und Berufssekretäre in Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis vor dem
Einzelrichter des Kreisgerichtes sowie im entsprechenden Schlichtungs- und
Rechtsmittelverfahren, Vertreter von Selbsthilfe- und gemeinnützigen Organisationen im
Rekursfall vor Versicherungsgericht und handlungsfähige Personen vor
Verwaltungsbehörden sowie in Streitigkeiten über Schätzungen und öffentliche Abgaben
zugelassen.

E. 1.3
Die Vorinstanz stellt zunächst das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers an der
Überprüfung der geltend gemachten BGE 147 IV 379 S. 383 Verletzung des Rechts auf
Wahlverteidigung in Frage, prüft aber nichtsdestotrotz die erhobenen Rügen in der Sache.
Sie erwägt, es liege kein Übertretungsstrafverfahren im Sinne von Art. 127 Abs. 5 StPO



vor. Im Übrigen sei B. weder im Anwaltsregister als Rechtsanwalt eingetragen, noch
verfüge er über eine Berufsbewilligung als Rechtsagent. Er sei daher nicht berechtigt, im
Strafprozess beschuldigte Personen zu verteidigen. Unerheblich sei, dass die Vertretung
unentgeltlich und nicht berufsmässig erfolgt sei.

E. 1.4
Der Beschwerdeführer beanstandet zunächst die vorinstanzliche Erwägung, wonach das
vorliegende Verfahren nicht als Übertretungstrafverfahren im Sinne von Art. 127 Abs. 5
StPO zu qualifizieren sei. Es erübrigt sich, auf diesen Punkt einzugehen, da sich die vom
Beschwerdeführer geltend gemachte Rechtsverletzung aus den nachfolgenden Gründen
ohnehin als unbegründet erweist.

E. 1.5
B. ist gemäss den vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Feststellungen der Vorinstanz
nicht in einem Anwaltsregister eingetragen und es liegt auch keine Berechtigung nach den
weiteren genannten Bestimmungen des BGFA vor. B. ist nach dem ersten Teilsatz von Art.
127 Abs. 5 StPO nicht berechtigt, die Verteidigung des Beschwerdeführers zu übernehmen.

E. 1.6.1
Zu prüfen bleibt, ob die Gesetzgebung des Kantons St. Gallen eine im Sinne von Art. 127
Abs. 5 zweiter Teilsatz StPO abweichende kantonale Bestimmung für die Verteidigung im
Übertretungsstrafverfahren vorsieht. Der Beschwerdeführer macht geltend, das in Art. 10
AnwG/SG statuierte Monopol gelte ausdrücklich nur für die berufsmässige Vertretung. Ein
kantonales Anwaltsmonopol für die nicht berufsmässige Vertretung sei hingegen nicht
vorgesehen, weswegen B. als pensionierter Bezirksrichter und Ersatzoberrichter als
Verteidiger zuzulassen sei. Die Vorinstanz äussert sich nicht explizit zu Art. 10 AnwG/SG,
erachtet das Kriterium der Berufsmässigkeit aber als unerheblich.

E. 1.6.2
Bis zum Inkrafttreten der ZPO und StPO bestimmten ausschliesslich die Kantone den
Monopolbereich in Zivil- und Strafsachen. Mehrere Kantone beschränkten diesen
Monopolbereich auf die berufsmässige Vertretung vor ihren Gerichten
(BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 975, die 14 Deutschschweizer Kantone, unter
anderem den Kanton St. Gallen, mit entsprechenden Regelungen aufführen). In diesen
Kantonen war die Vertretung durch eine nahestehende BGE 147 IV 379 S. 384 Person vor
Gericht zulässig (BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 975). Seit dem Inkrafttreten der StPO
besteht für die Vertretung vor Gericht in Strafsachen kraft eidgenössischem Prozessrecht
dem Grundsatz nach ein Anwaltsmonopol (HANS NATER, in: Kommentar zum
Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [Hrsg.], 2. Aufl. 2011, N. 6a zu Art. 3 BGFA ). Gemäss
NATER sind die Kantone befugt, Nichtanwälten die berufsmässige Parteivertretung im
Übertretungsstrafverfahren zu erlauben. Der Gestaltungsspielraum der Kantone in
Strafsachen sei somit aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben eng begrenzt (NATER,
a.a.O., N. 6b zu Art. 3 BGFA ). Aus den bundesrechtlichen Vorgaben ergibt sich indes
nicht, weswegen der Gestaltungsspielraum der Kantone auf die berufsmässige
Parteivertretung durch Nichtanwälte im Übertretungsstrafverfahren beschränkt sein soll.
Der Gestaltungsspielraum der Kantone wird nach den bundesrechtlichen Vorgaben
lediglich auf die Anforderungen nach Art. 127 Abs. 4 StPO beschränkt (vgl.
BOHNET/MARTENET, a.a.O., Rz. 973).



E. 1.6.3
Vor dem Hintergrund des dargelegten Gestaltungsspielraums ist die in Frage kommende
kantonale Regelung zu prüfen. Der vom Beschwerdeführer angeführte Art. 10 Abs. 1
AnwG/SG nimmt weder auf das Übertretungsstrafverfahren noch auf die nicht
berufsmässige Vertretung Bezug. Eine Regelung für die nicht berufsmässige Vertretung im
Übertretungsstrafverfahren würde sich allenfalls aus einem Umkehrschluss und einer
Eingrenzung des Geltungsbereichs von Art. 10 Abs. 1 AnwG/SG in Strafsachen auf das
Übertretungsstrafverfahren ergeben. Mit der Nichtregelung der nicht berufsmäsigen
Vertretung liegt jedoch keine hinreichend klare Regelung vor, um von einer im Sinne von
Art. 127 Abs. 5 StPO vom bundesrechtlich definierten Monopolbereich abweichenden
kantonalen Bestimmung auszugehen (vgl. beispielsweise § 11 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes
des Kantons Zürich vom 17. November 2003 [AnwG/ZH; LS 215.1], der Folgendes
vorsieht: "Vom Anwaltsmonopol ausgenommen ist die nicht berufsmässige Verteidigung
im Übertretungstrafverfahren."). Demnach liegt entgegen den Ausführungen des
Beschwerdeführers mit der Regelung von Art. 10 Abs. 1 AnwG/SG keine abweichende
Bestimmung im Sinne von Art. 127 Abs. 5 StPO vor, welche die Verteidigung des
Beschwerdeführers durch B. im vorinstanzlichen Verfahren zulassen würde. Ebenfalls
keine abweichende Bestimmung für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren ist in
den in Art. 12 AnwG/SG ausdrücklich genannten Ausnahmen oder im Einführungsgesetz
des Kantons St. Gallen vom BGE 147 IV 379 S. 385

E. 1.6.4
Da der Kanton St. Gallen keine abweichende Regelung im Sinne von Art. 127 Abs. 5 StPO
getroffen hat, die auch Nichtanwälten erlauben würde, die Vertretung der beschuldigten
Person in einem Übertretungsstrafverfahren zu übernehmen, bleibt im Kanton St. Gallen die
Strafverteidigung einzig den in Art. 127 Abs. 5 erster Teilsatz StPO definierten
Anwältinnen und Anwälten vorbehalten. B. war demzufolge nicht zur Verteidigung vor den
Strafbehörden des Kantons St. Gallen berechtigt. Die geltend gemachte Rechtsverletzung
ist zu verneinen.

E. 1.6.5
Sofern der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang eine Verletzung der
Begründungspflicht vorbringt, ist ihm nicht zu folgen. Wie aufgezeigt (oben E. 1.3.), hat die
Vorinstanz die für ihren Entscheid massgebenden Gründe dargelegt (vgl. BGE 143 III 65 E.
5.2 S. 70 f. mit weiteren Hinweisen).

E. 3
August 2010 zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (EG-StPO/SG;
sGS 962.1) vorgesehen und der Beschwerdeführer macht auch nicht geltend, dass in
anderen kantonalen Erlassen eine entsprechende Bestimmung zu finden wäre.
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